
AVSG: § 80 Zuständigkeit für die Anerkennung

§ 80  Zuständigkeit für die Anerkennung 
 
Für die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach § 45a Abs. 1 Satz 2 SGB XI ist das 
Landesamt für Pflege zuständig.


